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ÖBbFitf04cri|iiifdjc tmh dehtntdfeimfdfs?

©leftrifche Beleuchtung bei* ©ifeubabutongcu. 2Bie
bas „BolfSredjt" aus guberlaffiger Quelle erfährt, fteljt
eilte nicht unbebeittenbe Beuerung auf bem ©ebiete ber
©ifenbabnwagemBeleudjtung bebor. ©egenwärtig tur»
fiert ein Söagen bie Strecte @euf»3üriCh, bei' bie ßid)t=
energie fetbft erzeugt. ®urd) eine finnreiÇhe Borfebrimg
tbirb bie ©itergie für bie 3eit beg StillftanbeS ober

ungleichmäßiger ©angart beg Sßageng referbiert. So
tbirb eS möglich, auet) in biefen Momenten eine gleich»
mäßige unb gegen bie gegenwärtige Beleudjtung wefeutlid)
berbefferte Sßagenbeteucfitung gu ermatten. ®ie gruben
mit beut betreffertben ASagert fußen fet)r beliebigen.
@S ftetjen btSbalb ber atigemeinen ©iufül)ruvtg ber wof)l=
angebrachten Steuerung um fo weniger Bebenfen gegen»
über, als i: iejetbe eine wefentlidje Berbiüigung gegenüber
bem jefcigen ffuftanb bebeubet. llrtb baff babei nicE)t
btoS bie BunbeSbabn als foldfe, fonberu aud) ba§ ber»
Eeljreube 5ßublifum gu feinem éîedjte tommt, wiffen afle,
benen fd)on baS zweifelhafte Vergnügen getuorbett ift,
mit unfern färglidj beleuchteten Baf)nwagen beS Bad)tS
reifen gu müffen.

©leftrijitätStoerf unb aBafferberforguug SlrBoii. ®ie
DrtSgemeinbe Arbon hat in Sachen ber eleftrifcben Be»
leuchtung bas ^ougeffiouSgefudj ber „©leftrigitätggefell»
fetjaft Arbon" genehmigt unb betreffenb Söafferberforgitng
ben Antrag ber QrtSberwaltung, Anfdjlufj an baS
St. ©aller SSafferwerf bei .fporrt, angenommen. 2)te
Soften beS lectern fittb auf ffr. 27,000 beranfditagt ;
ber SßafferpreiS foft 9 Stapften per Subifmeter betragen.

©leftrijitatSwerf SBctlb (Zürich). 3n nädhfter 3eit
werben nun bie Arbeiten am ©leftrigitätswert beginnen
unb eg hunbelt fid) bähet bor allem, einmal namentlich
aud) in ber AuSgemeinbe ßaupen, bie befinitibe 3abl
ber angemelbeten Abonnenten unb ßampen fennen gu
lernen.

©leïtrijitcitëwerï Urfern. ®er ßorporationggemeinbe»
befdjlufj bom 16. fjfebruar für ©infübrung beg eleftrifcben
ßiChteg im ®f)ale Urfern ift einer ber mid)tigften, ber
je im $hale getroffen worben ift. ®ie Corporations»
gemeinbe hut bem CorporationSrat mit ©inmiitigïeit
160,000 gr. gut ©rfteflung beg etettrifdjen ßidlteg be=

WiOigt. ßubem finb weitere 20,000 granfen trebitiert
Worben für ben $all, baff bie ©ibgenoffenfehaft Craft»
abnehmerin werbe unb eine gweite BiafChine angefChafft
Werben follte.

©leftrijitätSitierfgproieft Abelboben. 3n Abelboben
hat fiCh eine ©efefifchaft gur ©rfteüung eineg ßid)t= unb
Söafferwerfeg gegrünbet, an befjen Spifje ©tnil ©urtner,
Zum „©ranb tpotel", fiept. Ueber ben Umfang beg

Unternehmeng, ben Craftbebarf 2C. wiffen wir niebtg be»

ftimmteg. Sämtliche Arbeiten finb erft nod) gu ber»
geben.

©leltrijitätggefeHfcbcift Altoth (»•©.) Bafel. ®et
AbfCpluh ergibt eine Untecbilang non über brei SUiiflionen
grauten. ®er Berwaltunggrat befd^Iofe eine Abtreibung
auf bçn Aftien bon 50 % unb Auggabe bon gwei föiiUionen
iÇranfen SJkwritätSaftien. 3m Vorjahre würbe eine
®ibibenbe nitht aüSbegablt.

©leftrijitâtëttjerïgproieft St. Itttüuieu (©raubitnben).
wirb ein weiteres fßublifum,. befonberS aud) in

8üriCh, intereffieren, gu hernehmen, bah ©aftbauSbefi&er
unb ^3ribate in St. Antonien im ißrätigau bie ©inrieptung
ber eleftrifcben Beleuchtung planen. Bereits würben
Softenburartfd)täge aufgefteilt unb fachliche Borarbeiten
fiemadjt, fo baff bag SBerf näCpfteg grübjabr aufgefteilt
Werben tonne. 2>aS fülle grüne |jucptpal St. Antonien

offtjietten Sßubtitattonen be? Sdjniéij. ®emer6ebereiit?j. 10O

hat fid) in ben Ie|ten fahren eines fo regen unb ftetigen
BefucpeS gu erfreuen gehabt, bah man fiep nach bem
Strahenbau aud) mit biefem neuzeitlichen gortfehritt
gur rechten $ett befreunbete.

2>rahtlofe telegraphic- ®ie fanabifChe Regierung
legte bem Parlament ein Abtommen mit SUarconi bor,
nad) welchem gur ©rriChtyng einer telegraphenftation
auf ^ap Breton 80,000 ®oIIarg gu bewilligen finb
unter ber Bebingung, bah ber Ipödjftfah bei Ueber=

mitteluug bon §anbelSbepefd)en bag Sßort 10 ©entg
unb bon ißrehbepefdhen bag Söort 5 ©entg betrage.

M* litcilîn*- unît i*Itctt(irltn*un*ltiittbo

Cit.I
3m Dttober b. 3- haben wir 3h«ca Statutenent»

wurf unb Aufruf mit Programm gunt 3®^« beg 3"=
fammenfd)tuffeS gu einem SChweiger. Arbeitgeberbunbe
gugefanbt mit bem ©rfudhen, Sie wollen in 3h^n
Sentralborftänben unb Settionen biefe Bereinigung be=

fpreChen, um an 3hccr nädhften ®elegiertenberfammlung
über ben Beitritt BefChluh faffen gu tonnen. S5amit

glaubten wir borläufig unfere übernommene Aufgabe
erfüllt gu haben.

Unterm 28. SDegember abbin hat nun ber Borftanb
beg SChweiger. ©ewerbebereiug ein UreiSfChreiben Str.
192 erlaffen, fpegieU an bie fCbweiger. Berufgoerbänbe,
um ben engeren 3nfammenfd)luh biefer Berbänbe gu
einem Arbeitgeberbunbe gu berhinbern. ®iefeg Borgehen
beS SChweiger. ©ewerbebereing beranlaht ung, nun
neuerbingg an Sie, werte SDteifterfchaftg» unb Berufs»
berbänbe, gu gelangen, um einige fßuntte beS erwähnten
^reiSfChreibeng gu befpredjen unb nochmals bie Bot»
wenbigteit einer befferen Bereinigung gu beleuchten.

2Benn in bieferrt Äreigfdhreiben gefagt wirb, wir
fteHen uns bie gleichen Aufgaben, wie ber SChweiger.
©ewerbeberein, fo ift bieg gum minbeften unrichtig;
wenigfieng hat ber SChweiger. ©ewerbeberein feit 22
3ahren fidh noCh nie ernftlich bei Streitangelegenheiten
gu ©unften ber SBeifterfChaft berwenbet, unb eg ift feit»
faut, bah bieSfaUg ein eingiger gall, SChreinerftreif 1887
in Bern, hebborgehoben unb auf baS ÄreiSfChreiben

Br. 77 hingewiefen werben muh- Bei obgenanntem
Streit ift aber ber §anbwer!erberein Bern mehr thätig
gewefen alg ber offigieüe SChweiger. ©ewerbeberein.

äBenrt ber SChweiger. ©ewerbeberein fagt, er wolle

nun ben Streitangelegenheiten feine bode Aufmertfam»
teit fChenfen, fo tonnen wir biefe SSBanblung wohl niCht

als ©rnft nehmen, unb gmifCben boiler Aufmerffamteit
unb thatfräftigem ©ingreifen gu ©unften ber ÜBeifter»

fchaft ift noCh ein grofjer UnterfChieb; bag beweift ja
auCh, bah, wie öa2 Streigfdjreiben felbft fagt, noch nie»

ntalS ein BerufSberbanb ben Schweiger, ©ewerbeberein
um Beiftanb bei folchen ArbeitSeinfteltungen nachgefudjt
hat. Unb warum nid)t Söeil ber Sd;weig. ©ewerbe»
üerein burCh feine berfChiebenartigen ©Iemente wohl
nicht ben nötigen BüCtljalt hätte, um gegen bie fogial»

iftifchen Beftrebungen ertergifCh ffront gu machen. Sßenn

unjer Programm bann noch einige weitere ißuntte ent»

hält, wie Beibehaltung beS @lfftunben=5Ba^imal=Arbeitg»

tageS, Bebifion beS §aftpfli(htgefe(3eg im milberen Smne

für bie Arbeitgeber, fo finb bieg aHeg aur
bie 8000 ben BerufSberbänben angehprenben SBitglteber
in erfter ßinie berühren unb bie übrigen 24,000 2Hit=

glieber beS Schweiger. ©ewerbebereineS, foweit biefelben
teine Arbeitgeber finb,' aber nur in befCheibenerem

fBa|e intereffieren.
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Glàtrotechmfche und eleîàocheMische
Rundschau.

Elektrische Beleuchtung der Eisenbahnwagen. Wie
das „Volksrecht" aus zuverlässiger Quelle erführt, steht
eine nicht unbedeutende Neuerung auf dem Gebiete der
Eisenbahnwagen-Beleuchtung bevor. Gegenwärtig kur-
stert ein Wagen die Strecke Genf-Zürich, der die Licht-
energie selbst erzeugt. Durch eine sinnreiche Vorkehrung
wird die Energie für die Zeit des Stillstandes oder
ungleichmüßiger Gangart des Wagens reserviert. So
wird es möglich, auch in diesen Momenten eine gleich-
müßige und gegen die gegenwärtige Beleuchtung wesentlich
verbesserte Wagenbeleuchtung zn erhalten. Die Proben
mit dem betreffenden Wagen sollen sehr befriedigen.
Es stehen deshalb der allgemeinen Einführung der wohl-
augebrachten Neuerung um so weniger Bedenken gegen-
über, als l iejelbe eine wesentliche Verbilligung gegenüber
dem jetzigen Zustand bedeudet. Und daß dabei nicht
blos die Bundesbahn als solche, sondern auch das vec-
kehrende Publikum zu seinem Rechte kommt, wissen alle,
denen schon das zweifelhafte Vergnügen geworden ist,
mit unsern kärglich beleuchteten Bahnwagen des Nachts
reisen zu müssen.

Elektrizitätswerk und Wasserversorgung Arbon. Die
Ortsgemeinde Arbon hat in Sachen der elektrischen Be-
leuchtung das Kvnzessivnsgesuch der „Elektrizitätsgesell-
schaft Arbon" genehmigt und betreffend Wasserversorgung
den Antrag der Ortsverwaltung, Anschluß an das
St. Galler Wasserwerk bei Horn, angenommen. Die
Kosten des letztern sind ans Fr. 27,000 veranschlagt;
der Wasserpreis soll 9 Rappen per Kubikmeter betragen.

Elektrizitätswerk Wald (Zürich). In nächster Zeit
werden nun die Arbeiten am Elektrizitätswerk beginnen
und es handelt sich daher vor allem, einmal namentlich
auch in der Ausgemeinde Laupen, die definitive Zahl
der angemeldeten Abonnenten und Lampen kennen zu
lernen.

Elektrizitätswerk Ursern. Der Korporationsgemeinde-
beschluß vom 16. Februar für Einführung des elektrischen
Lichtes im Thale Ursern ist einer der wichtigsten, der
je im Thale getroffen worden ist. Die Korporations-
gemeinde hat dem Korporationsrat init Einmütigkeit
160,000 Fr. zur Erstellung des elektrischen Lichtes be-

willigt. Zudem sind weitere 20,000 Franken kreditiert
worden für den Fall, daß die Eidgenossenschaft Kraft-
abnehmerin werde und eine zweite Maschine angeschafft
werden sollte.

Elektrizitätswerksprojekt Adelboden. In Adelboden
hat sich eine Gesellschaft zur Erstellung eines Licht- und
Wasserwerkes gegründet, an dessen Spitze Emil Gurtner,
zum „Grand Hotel", steht. Ueber den Umfang des
Unternehmens, den Kraftbedarf :c. wissen wir nichts be-
stimmtes. Sämtliche Arbeiten sind erst noch zu ver-
geben.

Elektrizitätsgesellschaft Alioth (A.-G.) Basel. Der
Abschluß ergibt eine Unterbilanz von über drei Millionen
Franken. Der Verwaltungsrat beschloß eine Abtreibung
auf dtzn Aktien von 50 °/o und Ausgabe von zwei Millionen
Franken Prioritätsaktien. Im Vorjahre wurde eine
Dividende nicht ausbezahlt.

Elektrizitätswerksprojekt St. Antönien (Graubüiiden).
Es wird ein weiteres Publikum, besonders auch in
Zürich, interessieren, zu vernehmen, daß Gasthausbesitzer
und Private in St. Antönien im Prätigau die Einrichtung
der elektrischen Beleuchtung planen. Bereits wurden
Kostenvoranschläge aufgestellt und fachliche Vorarbeiten
gemacht, so daß das Werk nächstes Frühjahr aufgestellt
werden könne. Das stille grüne Hochthal St. Antönien

offiziellen Publikationen des Schweiz. GewerbevereinS). 100

hat sich in den letzten Jahren eines so regen und stetigen
Besuches zu erfreuen gehabt, daß man sich nach dem
Straßenbau auch mit diesem neuzeitlichen Fortschritt
zur rechten Zeit befreundete.

Drahtlose Telegraphic. Die kanadische Regierung
legte dem Parlament ein Abkommen mit Marconi vor,
nach welchem zur Errichtung einer Telegraphenstation
aus Kap Breton 80,000 Dollars zu bewilligen sind
unter der Bedingung, daß der Höchstsatz bei Ueber-
Mittelung von Handelsdepeschen das Wort 10 Cents
und von Preßdepeschen das Wort 5 Cents betrage.

An die Meister- und Ardeitgedernerdiinde
der Schweiz.

Tit.I
Im Oktober v. I. haben wir Ihnen Statutenent-

wurf und Aufruf mit Programm zum Zwecke des Zu-
sammenschlusses zu einem Schweizer. Arbeitgeberbunde
zugesandt mit dem Ersuchen, Sie wollen in Ihren
Centralvorständen und Sektionen diese Vereinigung be-

sprechen, um an Ihrer nächsten Delegiertenversammlung
über den Beitritt Beschluß fassen zu können. Damit
glaubten wir vorläufig unsere übernommene Aufgabe
erfüllt zu haben.

Unterm 28. Dezember abhin hat nun der Vorstand
des Schweizer. Gewerbevereins ein Kreisschreiben Nr.
192 erlassen, speziell an die schweizer. Berufsverbände,
um den engeren Zusammenschluß dieser Verbände zu
einem Arbeitgeberbunde zu verhindern. Dieses Vorgehen
des Schweizer. Gewerbevereins veranlaßt uns, nun
neuerdings an Sie, werte Meisterschafts- und Berufs-
verbände, zu gelangen, um einige Punkte des erwähnten
Kreisschreibens zu besprechen und nochmals die Not-
wendigkeit einer besseren Vereinigung zu beleuchten.

Wenn in dieses« Kreisschreiben gesagt wird, wir
stellen uns die gleichen Aufgaben, wie der Schweizer.
Gewerbeverein, so ist dies zum mindesten unrichtig;
wenigstens hat der Schweizer. Gewerbeverein seit 22
Jahren sich noch nie ernstlich bei Streikangelegenheiten

zu Gunsten der Meisterschaft verwendet, und es ist seit-
sam, daß diesfalls ein einziger Fall, Schreinerstreik 1887
in Bern, hervorgehoben und auf das Kreisschreiben
Nr. 77 hingewiesen werden muß. Bei obgenanntem
Streik ist aber der Handwerkerverein Bern mehr thätig
gewesen als der offizielle Schweizer. Gewerbeverein.

Wenn der Schweizer. Gewerbeverein sagt, er wolle

nun den Streikangelegenheiten seine volle Aufmerksam-
keit schenken, so können wir diese Wandlung wohl nicht
als Ernst nehmen, und zwischen voller Aufmerksamkeit
und thatkräftigem Eingreifen zu Gunsten der Meister-
schaft ist noch ein großer Unterschied; das beweist ja
auch, daß, wie das Kreisschreiben selbst sagt, noch nie-
mals ein Berufsverband den Schweizer. Gewerbeverein
um Beistand bei solchen Arbeitseinstellungen nachgesucht

hat. Und warum nicht? Weil der Schweiz. Gewerbe-
verein durch seine verschiedenartigen Elemente wohl
nicht den nötigen Rückhalt hätte, um gegen die sozial-
istischen Bestrebungen energisch Front zu machen. Wenn

unser Programm dann noch einige weitere Punkte ent-

hält, wie Beibehaltung des Elfstunden-Maximal-Arbeits-
tages, Revision des Haftpflichtgesetzes im milderen Sinne

für die Arbeitgeber, so sind dies alles Punkte, die nur
die 8000 den Berufsverbänden angehörenden Mitglieder
in erster Linie berühren und die übrigen 24,000 Mit-
glieder des Schweizer. Gewerbevereines, soweit dieselben

keine Arbeitgeber sind, aber nur in bescheidenerem

Maße interessieren.
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Dhne obige ißoftulate hat ber Schwerer. ©ewerbe®
oerein rioct) etrt unabfehbareS, grofjeS gelb ju bearbeiten,
unb baran wollen wir iljn bureaus nidjt beeinträcb®
tigen, fonbern aud) fürberljin, wie bisher tljatfräftig
mithelfen, Söir wollen überhaupt bem ©chweizerifdjen
©ewerbeberein ja nur eine SXrbeit abnehmen, welche er
als unerträgliche Saft empfinben «trifte, fobalb er fiel)
in unferem Sinne bamit btffdjäftigen wollte.

SBenn baS $reisfd)teiben auch auf bie finanzielle
Seite ju fpredjen ïomwt unb finbet, bie Seiftungen,
bie je§t bielfad) fdjon empfunben werben, würben als®
bann für bie SerufSberbanbSmitglieber brtidenb werben,
fo ift aud) biefe ©efaljr nidjt fo grofj; ber Settrag ift
im ©tatutenentwurf auf 50 ©ts. pro SJtitglieb unb 3af)r
angegeben unb bann nodE) weitere 20 StS. oon je gr.
1000 ausbezahltem SlrbeitSlohn. ©egenüber einer fold)
geringen Seiftung finb biejenigen für SereinSzwecfe bon
Seite unferer Slrbeiterfdjaft enorm gröfjer. SBenn nun
bie ©ozialbemofratie für Vereine unb greffe fold) grofje
Seiftungen erfdjwingt, foKen bann bie §anbwerfSmeifter
bei fo minimen Seiträgen etwa zurücffdjrecfen unb bie

glinte ins Äorn werfen? SÖBir glauben nidjt!
Stach bem ©efagten müffen wir nun biegrage fteUen:

©inb bie fdjweiz. SerufSoerbänbe berechtigt, fid) zu einem
Sunbe zufammen zu fdjliefjen unb fönnen fie fidj ba®

burd) ftärfen unb etwas erregen, waS ihnen burd) ben

Schweizer, ©ewerbeberein zu erreichen nid)t möglich ift
Slud) biefe grage müffen wir mitga beantworten unb
Zwar aus folgenben ©rünben:

Ser Schweizer. ©ewerbeberein befteht fd>on feit 22
Sohren unb zählt unter feinen SJiitgliebern ©elehrte,
Seamte, ben ÜleinfaufmannSftanb, ben Sßirteftanb unb
ben ^anbwerferftanb. Siefer Severe hut feit Anfang
im Schweizer, ©ewerbeberein, infolge mehrfeitiger Sin®

fidjtS® unb gntereffengruppen nid^t baS gefunben, waS
er für fid), infolge ber ftets wachfenben SRadhtfteüung
unb Segeljrlichfeit ber Sozialsten, notwenbig hüben
mu^te. ©o ift eS benn bor ungefähr 15 Sa$ren ge=
fommen, baff bie £>anbwerfer in berfdjiebenen SerufS®
arten fid) aujjer bem Schweizer, ©ewerbeberein nod)
felbftänbig organifierten unb nad) unb nach es in biefer
Beziehung zu einer eigenen 3Jfad)tfietlung brachten, bie

oft wirffam gegenüber ben Slnfprüchen ber ©ozialiften
burçhgebrungen ift, wenn wir nur an ben Schreiner®
ftreif in ßürich bom Saljre 1894 unb ben SJtaurerftreif
1899 in Suzern erinnern. Siefer Drganifation allein
ift eS zu berbanfen, bah bie SlrbeitSeinfteDungen nicht
mehr fo oft an ber SageSorbnuttg finb. ©ine grojje
Sinzahl, 26, biefer fdjweizer. SerufSberbänbe hüben eS

auch unter bebeutenben ©d)Wierigfeiten unb Opfern zu
je einem eigenen gad)organe gebracht, unb auch biefe
Slrbeitgeberpreffe bebeutet eine 3Jîad)t, welche nur noch
gewinnen wirb, fobalb bie SerufSberbänbe fid) für ge=

wiffe fünfte unb ^iele zujammenthun, an benen ber
©çhweizerifcbe ©ewerbeberein fein grofjeS Sntereffe ge=
Zeigt hat.

SSenn ber Schweizer, ©ewerbeberein jeljt ben engern
3ufammenfd)luh ber beftehenben SerufSberbänbe ber®

hinbern wiH, fo hätte er folgerichtig bot 15 Sahren
auch bie Silbung ber SerufSberbänbe felbft berljinbern
müffen; je|t hat bie S3er£)inberung beS Slrbeitgeber®
bunbeS nur noch einen übelwollenben Sljaraîter, be®

fonberS, wenn bon einem teiltreiben ztbifchen baS grohe
©anze beS Schweizer. ©ewetbebereinS gesprochen wirb.
Sie 8000 SerufSberbanbSmitglieber finb ja aufjer ihren
Serbänben zum grofjen Seile SJÎitglieber ber ©eftionen
beS Schweizer. ©ewetbebereinS unb bezahlen auch bort
ihre Seiträge; fomit ïann ba bon feiner Srennung ge=

fprochen werben.
SBohlan, Sh^ fdhwei^erifcEjen Slrbeitgeber, tfjut Such

Zufammen, je|t ift bie richtige $eit ggr y^S zu einem
folchen 3ufammenfchluh, unb eS ift abfolut notwenbig,
bah gegen bie gorberungen ber ©ozialbemofratie etwas
©nergifdjeS gefdjieht. @S fommt nicht barauf an, ob

Wir mit ben Sehörben auf gar fo gutem gufje fteljen,
fonbern biel mehr barauf, was wir bon benfelben ber®

langen unb begrünben fönnen.
Sie Schweiz ift ein Sanb bon nur 3 SJtiHionen

©inwoljnern, umgeben bon ©rofjftaaten, welche infolge
ihres unbefdjränften SIbfa|gebieteS faft alle ©rzeugniffe
DeS |>anbwertes burch grojjartige @inrid)tungen unb
SlrbeitSteilung, ÜJtaffenprobuftion, weniger harte §aft®
pftidjtgejehe unb infolge beffen burch billige greife unfer
£attbwerf bem Stuine entgegen zu bringen fudjen. ©oß
bann unter folchen Serhältniffen unfer Sanb noch baS

Serfuchsfelb für fozialiftifdhe Probleme fein SBir benfen
nein! Sollen wir nicht bielmehr mit allen Sftitteln
unfere ©jiftenz zu wahren unb zu heben fudjen?

gianbwerfer unb Slrbeitgeber Saht ©uch bon Surer
Ueberzeugung nicht abbringen; tretet bem Arbeitgeber®
bunbe bei, unb ber ©rfolg wirb zeigen, ob wir auf ber

richtigen gährte finb. SBir berweifen noch auf unfern
©tatutenentwurf unb unfer Programm unb laben Sie
nochmals ein, an Sheer nädjften Selegiertenberfammlung
ben Seitritt zum Sdjweizerifdjen Slrbeitgeberbunbe z"
befchliehen unb uns babon SOÎitteilung zu machen.

Sei biefem Slnlafj entbieten wir Sh«en unfern
foKegialifchen ©ruh!

Suzern, ben 23. gebruar 1902.

giir bag Slftiongfomitee :

Ser fJ3röfibent: gerbinanb Herzog.
Ser Slftuar: S. Sl. Sehmann.

«bn* f{i*rtft0rtörtnlrt0p«.
(CSlngcfanM.)

Sezugnehmenb auf grage 9fo. 1163 biefeS SlatteS
Will ich ben Serfudj machen, gefiüfct auf praftifche @r®

fahrung, bem SEBunfd) beS ©infenberS biefer grage nach»

Zufommen, unb befonberS foK eS mir angelegen fein,
ein ©egenftüd zu ben bielfachen, ein jeber baS feine
als befteS ©hftem anpreifenben ißrofpeften z« fchaffen-

Ser erfte ^ßunft, ber gewöhnlich hrtborgehoben ift»

bezieht fid) auf bie Sißigfeit beS SetriebeS, ber mit
3 ßtS. pro ©tunbenpferb angeführt wirb. @S ift leicht

Zu begreifen, bah eine foldje Slngabe zu unbeftimmt ift,
inbem ber AnthracitpreiS je nach ©egenb unb ©aifon
fchwanft. Ser Itonfum foil in ©ramm angegeben fein.
Sn biefer Seziehung werben oft Slngaben gemacht unb
burch Serfud)Sattefte beftätigt, bie leicht mifjberftanben
werben. Serfuche bon nur brei ober biet ©tünben,
wie fie gewöhnlich angeführt werben, finb bon zu furzer
Sauer, um ein fidjereS Stefultat ergeben zu fönnen;
bazu ift bann noch ber Sonfutn wä|renb ber Raufen
unb baS Surdjbrennen ber Sîacht zu rechnen, waS ge=

wohnlich berfchwiegen wirb, unb fo fommt eS, bah
in SBirflidhfeit 7—800 ©ramm unb noch mehr berbraucht
werben. Sa aber bie ©arantie auf effeftibe ißferbeftunbe
lautet, bleibt ber Sieferant im Stecht. Ser Käufer ber®

lange alfo:
1. ©arantie beS ÄonfumS infl. fßaufen unb Surch*

brennen ber Stacht.
©inige Sieferanten offrieren ihre Slnlagen in Stummer®

Slbftufungen bon nur 2—3 PS, z- S3. 8—10, 10—13 PS,
u. f. w. Sod) ift eS praftifd) erwiefen, bah Slbftufungen
bon 10 zu 10 PS leicht möglich finb. SBarum biefe

enge Segrenzung, ba bodt) bie Äraftleiftuhg eines SStotorS

in weiteren ©renzen bariiert? könnte biefer Umftanb

low Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz, Gewerbevereins). Nr. 4»

Ohne obige Postulate hat der Schweizer. Gewerbe-
verein noch ein unabsehbares, großes Feld zu bearbeiten,
und daran wollen wir ihn durchsaus nicht beeinträch-
tigen, sondern auch fürderhin, wie bisher thatkräftig
mithelfen. Wir wollen überhaupt dem Schweizerischen
Gewerbeverein ja nur eine Arbeit abnehmen, welche er
als unerträgliche Last empfinden müßte, sobald er sich

in unserem Sinne damit beschäftigen wollte.
Wenn das Kreisschreiben auch auf die finanzielle

Seite zu sprechen kommt und findet, die Leistungen,
die jetzt vielfach schon empfunden werden, würden als-
dann für die Berussverbandsmitglieder drückend werden,
so ist auch diese Gefahr nicht so groß; der Beitrag ist
im Statutenentwurs auf 50 Cts. pro Mitglied und Jahr
angegeben und dann noch weitere 20 Cts. von je Fr.
1000 ausbezahltem Arbeitslohn. Gegenüber einer solch

geringen Leistung sind diejenigen für Vereinszwecke von
Seite unserer Arbeiterschaft enorm größer. Wenn nun
die Sozialdemokratie für Vereine und Presse solch große
Leistungen erschwingt, sollen dann die Handwerksmeister
bei so minimen Beiträgen etwa zurückschrecken und die

Flinte ins Korn werfen? Wir glauben nicht!
Nach dem Gesagten müssen wir nun die Frage stellen:

Sind die schweiz. Berufsverbände berechtigt, sich zu einem
Bunde zusammen zu schließen und können sie sich da-
durch stärken und etwas erreichen, was ihnen durch den

Schweizer. Gewerbeverein zu erreichen nicht möglich ist?
Auch diese Frage müssen wir mit Ja beantworten und
zwar aus folgenden Gründen:

Der Schweizer, Gewerbeverein besteht schon seit 22
Jahren und zählt unter seinen Mitgliedern Gelehrte,
Beamte, den Kleinkausmannsstand, den Wirtestand und
den Handwerkerstand. Dieser Letztere hat seit Ansang
im Schweizer. Gewerbeverein, infolge mehrseitiger An-
sichts- und Interessengruppen nicht das gefunden, was
er für sich, infolge der stets wachsenden Machtstellung
und Begehrlichkeit der Sozialisten, notwendig haben
mußte. So ist es denn vor ungefähr 15 Jahren ge-
kommen, daß die Handwerker in verschiedenen Berufs-
arten sich außer dem Schweizer. Gewerbeverein noch
selbständig organisierten und nach und nach es in dieser
Beziehung zu einer eigenen Machtstellung brachten, die

oft wirksam gegenüber den Ansprüchen der Sozialisten
durchgedrungen ist, wenn wir nur an den Schreiner-
streik in Zürich vom Jahre 1894 und den Maurerstreik
1899 in Luzern erinnern. Dieser Organisation allein
ist es zu verdanken, daß die Arbeitseinstellungen nicht
mehr so oft an der Tagesordnung sind. Eine große
Anzahl, 26, dieser schweizer. Berufsverbände haben es

auch unter bedeutenden Schwierigkeiten und Opfern zu
je einem eigenen Fachorgane gebracht, und auch diese

Arbeitgeberpresse bedeutet eine Macht, welche nur noch
gewinnen wird, sobald die Berufsverbände sich für ge-
wisse Punkte und Ziele zusammenthun, an denen der
Schweizerische Gewerbeverein kein großes Interesse ge-
zeigt hat.

Wenn der Schweizer. Gewerbeverein jetzt den engern
Zusammenschluß der bestehenden Berufsverbände ver-
hindern will, so hätte er folgerichtig vor 15 Jahren
auch die Bildung der Berufsverbände selbst verhindern
müssen; jetzt hat die Verhinderung des Arbeitgeber-
bundes nur noch einen übelwollenden Charakter, be-
sonders, wenn von einem Keiltreiben zwischen das große
Ganze des Schweizer. Gewerbevereins gesprochen wird.
Die 8000 Berussverbandsmitglieder sind ja außer ihren
Verbänden zum großen Teile Mitglieder der Sektionen
des Schweizer. Gewerbevereins und bezahlen auch dort
ihre Beiträge; somit kann da von keiner Trennung ge-
sprochen werden.

Wohlan, Ihr schweizerischen Arbeitgeber, thut Euch

zusammen, jetzt ist die richtige Zeit vor uns zu einem
solchen Zusammenschluß, und es ist absolut notwendig,
daß gegen die Forderungen der Sozialdemokratie etwas
Energisches geschieht. Es kommt nicht darauf an, ob

wir mit den Behörden auf gar so gutem Fuße stehen,
sondern viel mehr darauf, was wir von denselben ver-
langen und begründen können.

Die Schweiz ist ein Land von nur 3 Millionen
Einwohnern, umgeben von Großstaaten, welche infolge
ihres unbeschränkten Absatzgebietes fast alle Erzeugnisse
des Handwerkes durch großartige Einrichtungen und
Arbeitsteilung, Massenproduktion, weniger harte Haft-
pflichtgesetze und infolge dessen durch billige Preise unser
Handwerk dem Ruine entgegen zu bringen suchen. Soll
dann unter solchen Verhältnissen unser Land noch das
Versuchsfeld für sozialistische Probleme sein? Wir denken

nein! Sollen wir nicht vielmehr mit allen Mitteln
unsere Existenz zu wahren und zu heben suchen?

Handwerker und Arbeitgeber! Laßt Euch von Eurer
Ueberzeugung nicht abbringen; tretet dem Arbeitgeber-
bunde bei, und der Erfolg wird zeigen, ob wir aus der

richtigen Fährte sind. Wir verweisen noch auf unsern
Statutenentwurf und unser Programm und laden Sie
nochmals ein, an Ihrer nächsten Delegiertenversammlung
den Beitritt zum Schweizerischen Arbeitgeberbunde zu
beschließen und uns davon Mitteilung zu machen.

Bei diesem Anlaß entbieten wir Ihnen unsern
kollegialischen Gruß!

Luzern, den 23. Februar 1902.

Für das Aktionskomitee:
Der Präsident: Ferdinand Herzog.
Der Aktuar: I. A. Lehmann.

Etwas über Kraftgasanlagen.
(Eingesandt.)

Bezugnehmend auf Frage No. 1163 dieses Blattes
will ich den Versuch machen, gestützt auf praktische Er-
fahrung, dem Wunsch des Einsenders dieser Frage nach-

zukommen, und besonders soll es mir angelegen sein,
ein Gegenstück zu den vielfachen, ein jeder das feine
als bestes System anpreisenden Prospekten zu schaffen.

Der erste Punkt, der gewöhnlich hervorgehoben ist,
bezieht sich auf die Billigkeit des Betriebes, der mit
3 Cts. pro Stundenpferd angeführt wird. Es ist leicht

zu begreifen, daß eine solche Angabe zu unbestimmt ist,
indem der Anthracitpreis je nach Gegend und Saison
schwankt. Der Konsum soll in Gramm angegeben sein.

In dieser Beziehung werden oft Angaben gemacht und
durch Versuchsatteste bestätigt, die leicht mißverstanden
werden. Versuche von nur drei oder vier Stünden,
wie sie gewöhnlich angeführt werden, sind von zu kurzer
Dauer, um ein sicheres Resultat ergeben zu können;
dazu ist dann noch der Konsum während der Pausen
und das Durchbrennen der Nacht zu rechnen, was ge-
wöhnlich verschwiegen wird, und so kommt es, daß nun
in Wirklichkeit 7—800 Gramm und noch mehr verbraucht
werden. Da aber die Garantie auf effektive Pferdestunde
lautet, bleibt der Lieferant im Recht. Der Käufer ver-
lange also:

1. Garantie des Konsums inkl. Pausen und Durch-
brennen der Nacht.

Einige Lieferanten offneren ihre Anlagen in Nummer-
Abstufungen von nur 2—3 ?8, z. B. 8—10, 10—13
u. s. w. Doch ist es praktisch erwiesen, daß Abstufungen
von 10 zu 10 leicht möglich sind. Warum diese

enge Begrenzung, da doch die Kraftleistung eines Motors
in weiteren Grenzen variiert? Könnte dieser Umstand
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